
852 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

10. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

VERTRAG 
ZWISCHEN DER REPUBLIK öSTER
REICH UND DER BUNDES REPUBLIK 
DEUTSCHLAND üBER AUSWIRKUN
GEN DER ANLAGE UND DES BETRIE
BES DES FLUGHAFENS SALZBURG AUF 
DAS HOHEITSGEBIET DER BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND 

Die Republik österreich 
. und 

die Bundesrepu:blik Deutschland 

im folgenden als Vertragsparteien bezeich
net - haben als Mitglieder der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation (leAO) in der Er
wägung, 

daß die nach dem Abkommen vom 7. Dezem
ber 1944 über die Internationale Zivilluftfahrt 
für den österreichischen Flughafen Salzburg zu 
errichtende Sicherheitszone in das Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland hineinreicht und 

daß die Mindestanforderungen des vorgenann
ten Abkommens durch das österreichische Luft..; 
fahrtgesetz vom 2. Dezember 1957, BGB1. 
Nr. 253, und durch das deutsche Luftverkehrs
gesetz in der Fassung vom 22. Oktober 1965 
(Bundesgesetzblatt I S. 1729) erfüllt werden, 

im Interesse der Entwicklung der internatio
nalen Luftfahrt und zur Abwehr von Gefahren 
für die Luftfahrt und die Allgemeinheit folgen
des vereinbart: 

Artikel 1 

Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet 
sich, die für die Anlage und den Betrieb des 
Flughafens Salzburg im Hoheitsgebiet der Bun
desrepublik Deutschland notwendigen Maßnah
men nach Maßgabe des deutschen Luftverkehrs
gesetzes und der dazu ergangenen Durchfüh
rungsvorschriften in der jeweils geltenden Fas
sung zu treffen. Sie wird dabei die von der zu
ständigen Luftfahrtbehörde der Republik öster
reich für den Flughafen Salzburg erteilte Zivil-

flugplatz-Bewilligung vom 31. Mai 1965, 
Z1. 33.500/13-1/8-1965, und die Betriebsauf
nahmebewilligungen vom 30. Juni 1960, 
Z1. 32.467-1/7-1960 und vom 29. März 1963, 
Z1. 33.500/21-1/7-1963, zugrunde legen. 

Artikel 2 

(1) Die Vertragsparteien werden in einen 
Meinungsaustausch nach Artikel 10 eintreten, 
wenn die Zivilflugplatz-Bewilligung oder die Be
triebsaufnahmebewilligung des Flughafens Salz
burg geändert oder ergänzt werden soll. Die 
Republik österreich wird in diesen Fällen die 
deutschen Erfordernisse, insbesondere die Erfor
dernisse der Raumordnung, der Landesplanung, 
des Städtebaues und des Schutzes gegen Fluglärm 
berücksichtigen. Werden durch eine solche ~nde
rung oder Ergänzung Maßnahmen im Hoheits
gebiet der Bundesrepublik Deutschland notwen
dig, so findet Artikel 1 Anwendung, soweit die 
Bundesrepublik Deutschland Einwendungen 
gegen die ~nderung oder die Ergänzung nicht 
erhoben hat. 

(2) Soll sich die Betriebszeit des Flughafens 
Salzburg auf Zeiträume zwischen 23.00 Uhr und 
06.00 Uhr Ortszeit erstrecken, so' darf die Ge
nehmigung zur ~nderung der bestehenden Be
triebszeit nur erteilt werden, wenn dadurch 
deutsche Interessen auf dem Gebiet der Sicher
heit und Ordnung oder des Schutzes gegen Flug
lärm nicht beeinträchtigt werden. Die zuständige 
österreichische Luftfahrtbehörde wird vor Ertei
lung der Genehmigung eine Stellungnahme der 
zuständigen deutschen Luftfahrtbehörde em
holen. 

Artikel 3 

(1) Der im deutsch,en Hoheitsgebiet festzu
legende Bauschutzbereich wird im Rahmen der 
Vorschriften des deutschen Luftverkehrsgesetzes, 
soweit es möglich ist, die österreichische . Sicher
heitszone berücksichtigen. 

(2) Die zuständige österreichische Luftfahrt
behörde wird die für die Bekanntmachung des 
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2 852 der Beilagen 

Bauschutzhereiches und die für die Unterrichtung I (2) Die Bund.esrepublik DeJ.ltschland hat, wenn 
der Luftfahrtbehörden erforderlichen Ausferd:" gegen sie ein Anspruch auf Grund des Absatzes 1 
gungen eines Lageplanes mit eingezeichnetem geltend gemacht wird, die Republik österreich 
Bauschutzbereich im Maßstab 1 : 25.000 zur Ver- hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und 
fügung stellen und Abschriften der Zivilflug- sie im Falle einer gerichtlichen Geltendmachung 
platz-Bewilligung und der Betriebsaufnahmebe- auch hierüber zu unterrichten. 
willigung des Flughafens Salz burg sowie ihrer 
Ergänzungen und Änderungen der zuständigen 
deutschen Luftfahrtbehörde zuleiten. 

(3) Soll eine Baugenehmigung oder eine son
stige Genehmigung versagt werden, so wird die 
zuständige deutsche Luftfahrtbehörde vor ihrer 
Entscheidung eine Stellungnahme der zuständi
gen österreichischen Luftfahrtbehörde einholen. 

Artikel 4 

(1) Soweit Maßnahmen deutscher Behörden im 
Zusammenhang mit der Anlage und dem Betrieb 
des FlughafensSalzburg nach deutschem Recht 
eine Entschädigungspflicht des Flughafenunter
nehmers begründen, tritt an dessen Stelle die 
Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Die Republik österreich ist verpflichtet, 
der Bundesrepublik Deutschland die ihr erreich
baren, für die Bearbeitung des Schadensfalles 
sachdienlichen Informationen und Beweismittel 
zur Verfügung zu stellen, soweit dies nach ihren 
Vorschriften zulässig ist. 

(4) Die Bundesrepublik Deutschland hat die 
Republik österreich von der Erledigung des An
spruches in Kenntnis zu setzen; Abschriften der 
Entscheidung, des Vergleiches oder der sonst zur 
Erledigung führenden Verfügung sind beizu
fügen. 

(5) Die Republik österreich wird der Bundes
republik Deutschland erstatten, was diese zur 
Erfüllung der aus Absatz 1 sich ergebenden \:"er
pflichtungen geleistet hat. 

(2) Die Republik österreich hat der Bundes- (6) Dieser Artikel gilt nicht, soweit der 
republik Deutschland, dem Freistaat Bayern und Schaden einen österreichischen Staatsbürger trifft. 
dessen Gebietskörperschaften alle erforderlichen 
Aufwendungen und alle Schäden zu ersetzen, die Artikel 6 
ihnen im Zusammenhang mit der Anlage und 
dem Betrieb des Flughafens erwachsen, insbeson- Die Anordnung und die Genehmigung von 
dere Aufwendungen nach Absatz 1 und sonstige Einzelmaßnahmen, insbesondere über die An
Aufwendungen zur Befriedigung von Ansprüchen, kbringu~chg und die Untehrhaltun

ch
g vO'~hIHinderhnis-

Dritter. ennzel nungen, erge en na Fu ungna me 
.. . . mit den zuständigen österreichischen Luftfahrt-

(3) Anspruche wegen Emwlrkungen des Flug- b h" d 
platzverkehrs oder des Betriebes des Flug- e or en. 
hafens auf Personen, Sachen oder Rechte im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
können sich auf das deutsche oder auf das öster
reichische Recht stützen. Stützen sich die An
sprüche auf das' deutsche Recht, so findet § 11 
des deutschen Luftverkehrsgesetzes in Verbindung 
mit § 26 der deutschen Gewerbeordnung sinnge
mäß Anwendung, soweit der Flugha~en nach den 
geltenden österreichischen Vorschriften und im 
Rahmen dieses Vertrages betrieben wird. Zur 
Entscheidung von Streitigkeiten über solche An
sprüche sind ausschließlich die ordentlichen Ge
richte der Bundesrepublik Deutschland zuständig. 

Artikel 5 

(1) Für Schäden an Personen, Sachen oder 
Rechten, die durch Einwirkung des Flugplatz
verkehrs oder des Betriebes des Flughafens Salz
burg im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland eingetreten sind und die von 
Organen der Republik österreich im Zusammen
hang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit durch 
rechtswidriges Verhalten schuldhaft zugefügt 
worden sind, haftet die Bundesrepublik Deutsch
land nach Maßgabe der Vorschriften, nach denen 
sich ihre Haftung für ihre Organe bestimmt. 

Artikel 7 

Die Republik österreich wird im Rahmen der 
nach österreichischem Recht bestehenden Mög
lichkeiten durch geeignete Maßnahmen dafür 
sorgen, daß geschlossene Siedlungen im Hoheits
gebiet der Bundesrepublik Deutschland in gerin
gerer als der flugbetrieblich erforderlichen Höhe 
nicht überflogen werden und daß der Betrieb von 
Verkehrsanlagen und Verkehrsmitteln, insbeson
dere der Betrieb der Deutschen Bundesbahn, 
durch Luftfahrzeuge nicht beeinträchtigt wird. 

Artikel 8 

Durch diesen Vertrag werden die bestehenden 
Vertragsverhältnisse über den Verlauf der 
Staatsgrenze und über Maßnahmen der Flug
sicherung sowie Maßnahmen zum Schutz gegen 
Fluglärm und die Rechte der Bundesrepublik 
Deutschland in bezug auf die Errichtung und 
den Betrieb von Funksendeanlagen nicht berührt. 
Die Bundesrepublik Deutschland wird jedoch da
für Sorge tragen, daß durch diese Funksendean
lagen der Betrieb der für den Flughafen Salzburg 
erforderlichen Flugsicheru.ngsanlagen nicht ge
stört wird. 
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Artikel 9 

Auf Verlangen der Bundesrepublik Deutsch
land wird die Republik österreich emem 
deutschen zivilen Flugplatz, dessen Bauschutz
bereich österreichisches Hoheitsgebiet berührt, 
nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit durch 
Abschluß eines entsprechenden Vertrages' die 
gleiche Behandlung zugestehen, die der Flughafen 
Salzburg durch diesen Vertrag erfährt. 

Artikel 10 

Zwischen den Luftfahrtbehörden der Vertrags
parteien findet nach Bedarf ein Meinungsaus
tausch statt, um eine enge Zusammenarbeit und 
eine Verständigung in allen die Anwendung und 
die Auslegung dieses Vertrages berührenden An
gelegenheiten herbeizuführen. 

Artikel 11 

Zur Erörterung von Anderungen dieses' Ver
trages kann eine Vertragspartei jederzeit eine 
Konsultation verlangen. Das gleiche gilt für die 
Erörterung der Auslegung und der Anwendung 
des Vertrages, wenn nach Ansicht einer VertragsM 

partei ein Meinungsaustausch nach Artikel 10 
ohne Erfolg geblieben ist. Die Konsultation be
ginnt binnen dreißig Tagen nach Eingang des 
Verlangens. 

Artikel 12 

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Aus
legung oder die Anwendung dieses Vertrages 
sollen durch die zuständigen Behörden der Ver
tragsparteien beigelegt werden. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf 
diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf 
Verlangen eiQ.er der Vertragsparteien einem 
Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
gebildet, indem jede Vertragspartei ein Mitglied 
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Ange
hörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, 
der von den Regierungen der Vertragsparteien 
zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb 
von zwei Monaten, der Obmann ist innerhalb 
von drei Monaten zu bestellen, nachdem die eine 
Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daß 
sie- die Meinungsverschiedenheit einem Schieds
gericht unterbreiten will. 

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen 
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer 

anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den 
Präsidenten des Rates der ICAObitten, die er
forderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt 
der Präsident die Staatsangehörigkeit einer der 
Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen 
Grund verhindert, so soll sein Vertreter die Er
nennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend. 
Jede Vertragspartei trägt die Kosten des von ihr 
bestellten Schiedsrichters sowie ihrer Vertretung 
in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die 
Kosten des Obmannes sowie die sonstigen Kosten 
werden von den Vertragsparteien zu gleichen 
Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schieds
gericht sein Vertahren selbst. 

(6) Hinsichtlich der Ladung und der Verneh
mung von Zeugen und Sachverständigen werden 
die Gerichte und die Verwaltungsbehörden der 
beiden Vertragsparteien auf das vom Schieds
gericht an die betreffende Regierung zu richtende 
Ersuchen in derselben Weise Rechts- und Amts
hilfe leisten wie auf das Ersuchen ausländischer 
Zivilgerichte. 

Artikel 13 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Bundesregierung der 
Republik österreich innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige 
Erklärung abgibt. 

Artikel 14 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög
lich in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Der Vertrag tritt dreißig Tage nach Aus
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(3) Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag 
jederzeit schriftlich kündigen. Der Vertrag tritt 
ein Jahr nach Eingang der Kündigung bei der 
anderen Vertragspartei außer Kraft. 

Geschehen zu Wien, am 19. Dezember 1967 
1ll zwei Urschriften. 

Für die Republik österreich: 

Toncic-Sorinj m. p. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Löns m. p. 
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4 852 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

I. 

Allgemeiner Teil I 
Zivilluftfahrt-OI'ganisation (ICAO) festzulegende 
Sicherheitszone reicht in das Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland hinein. Für den in 

Im Völkerrecht hat sich seit dem zweiten Welt- das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch
krieg die Lufthoheitstheorie durchgesetzt. Die land hineinreichenden Teil der Sicherheitszone 
Grundsätze dieser Theorie wurden im Abkom- gelten selbstverständlich die österreichischen 
men über die Internationale Zivilluftfahrt (AIZ) Rechtsvorschriften nicht. Insoweit wäre daher 
vom 7. Dezember 1944, BGBl.Nr. 97/1949, in die für An- und Abflüge zum bzw. vom Flug
der Fassung BGBL Nr. 106/1957 und 286/1962, hafen Sal:iburg erforderlich·e Hindernisfreiheit 
ausdrücklich anerkannt. Danach anerkennen die öffentlich-rechtlich nicht gewährleistet. Das 
Vertragsstaaten des AIZ, daß jedem Staat im öffentliche Interes~ am Flughafen Salzburg er
Luftraum über seinem Hoheitsgebiet die volle fordert aber einen entsprechenden Schutz, wes
und ausschließliche Souveränität zukommt (Art. 1 wegen das gegenständliche Abkommen im öster
des AIZ). Flugrechte über fremdem Hoheitsgebiet reichischen Interesse ·erforderlich war. 
müssen staatsvertraglich zugestanden werden. Hauptinhalt des vorliegenden Vertrages ist es, 
Zwisch·en den Vertragsstaaten des AIZ gelten dies-- die erforderliche Hindernisfreiheit für den Flug
bezüglich flehen den Bes'timmungen der Art. 5 ff. hafen Salzburg auch .im Hoheitsgebiet der Bundes
des AIZ zahlrei,che bilaterale Abkommen. republik Deutschland zu gewährleisten. Dem 

Die RepubIik österreich und die Bundesrepu- Vertrag zufolge soll.dies auf die Weise geschehen, 
blik Deuts·chland sind Vertra:gsstaaten des AIZ daß der Flughafen Salzburg im Hoheitsgebiet der 
und haben einander über die Bestimmungen des Bundesrepub1ik Deutschland wie ein deutscher 
AIZ hinausgehende Luftfreiheiten im zweiseitigen Flughafen behandelt wird. Das heißt, daß auf ihn 
Luftverkehrsabkommen BGBL Nr. 136/1966 die - den österreichismen Vorschriften im Er
(Fluglinienplan BGBL Nr. 206/1966) eing.eräumt. gebnis entsprech,enden Vorschriften des 

Um den An- und Abflug von Luftfahrzeugen deutschen Luftverkehrsgesetzes in der Fassung 
zusichern und überhaupt zu ermöglichen, muß vom 22. Oktober 1965 (Bundesgesetzblatt I 
ein bestimmter Luftraum im Flugplatzbereim S. 1729) über den Bauschutzbereich um Flugplätze 
frei VOn Hindernissen ·gehalten werden. Zur Auf- angewendet werden sollen. 
rechterhaltung der erforderlichen Hindernisfrei- Aus dieser grundsätzlichen Gleichstellung des 
heit ist nach österreichischem Recht zunächst der Flughafens Salzbur;g im Hoheitsgebiet der Bun
Flugplatzhalter verpflichtet. Er kann sich aber desIrepublik Deutschland mit deutschen Flughäfen 
nur der Mittel des Privatrechtes bedienen. Bei ergibt sich eine Fülle von Problemen, deren 
Flugplätzen, an denen ein öffentliches Interesse Lösung den übr,igen Inhalt des Vertrages bildet. 
besteht - vor allem bei Flughäf.en - wird daher Der Vertrag ist gesetzändernd bzw. gesetz
die Hindernisfreiheit durch öffentlich-rechtliche ergänzend und bedarf. daher gemäß Art. 5011 
Vorschriften gesichert. Um solche Flugplätze B.-VG. der Genehmigung des Nationalrates. 
werden durch Verordnungen auf Grund des Luft
fahrtgesetzes (LFG.), BGBL Nr. 253/1957, 
"Sich·erheitszonen" festgelegt. In Sicherheitszonen 

II; 

Besonderer Teil dürfen grundsätzlich keine Luftfahrthindernlsse 
errichtet werden. Sie be;n~alten also im wesent~ Zu Art. 1: 
lichen Eigentumsbesch-ränkungen für die Eigen
tümer von Grundstücken in den und unterhalb 
der Sicherheitszonen. 

Die für den Flughafen Salzburg nach den Richt
linien und Empfehlungen der Internationalen 

Der Art. 1 beinhaltet die GIeichstdlung des 
Flughafens Salzburg im Hoheitsgebiet der Bun
desrepublik Deutschland mit deutSichen Flughäfen 
in Form einer Verpflichtungserklärung des 
deutschen Vertragspartners. Aus'S-egangen wird 
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dabei von der geltenden Zivilflugplatz-Bewilli
gung und der geltenden Betriebsaufnahmebewilli
gung für den Flughafen Salzburg. Soll eine dieser 
Bewilli,gungen geändert wel'den, dann kommen 
die Bestimmungen des Art. 2 zur Anwendung. 

Zu Art. 2: 

Abs.1: 

Durch Änderungen . oder ,Ergänzungen de:r 
Zivilflugplatz-Bewilligung oder der B·etnebsauf
nahmebewilligung für den Flughafen Salzburg 
kann si,ch eine Änderung des von Hindernissen 
freizuhaltenden Luftraumes ergeben. Vor einer 
solchen Änderung ist daher ein Meinungsaustausch 
zwischen der Republik österreich und der Bun
desrepublik Deutschland vorgesehen. Die öster
reichischen Luftfahrtbehördeit sind dadurch 
rechtlich in keiner Weis'e g,ehindert, die bestehen
den Bewilligungen zu ändern. Insoweit jedoch 
eine solche Änderung im deutschen Hoheitsgebiet 
eine Änderung des geschützten Luftraumes be
wirken würde, ist es erforderlich, daß die Bundes
republik Deutschland hiezu gehört wird. 

Die österreichischen Luftfahrtbehörden haben 
bei derartig.en Änderungen die deutschen Erfor
demisse zu berücksicht1gen. Besondere Bedeutung 
kommt dabei den Erfordernissen des Schutzes 
vor Fluglärm zu. Sollten in der Bundesrepublik 
Deutschland (neue) ges'etzliche Vorschriften geg·en 
Fluglärmbeeinträchtigungen in den Bereichen um 
Flugplätze verwirklicht werden, so wil'd auf diese 
Vorschriften hinsichtlich des Flughafens Salzburg 
Rücksicht zu nehmen sein. 

Abs.2: 

Besondere Bedeutung kommt dem Lärmpro
blem für die Na,chtzeit zu. Die Betriebs·zeiten 
öffentlicher Flugplätze sind nach den Bestimmun
gen der Zivilflugplatzverordnung, BGBI. Nr. 71/ 
1962, von der Obersten Zivilluftfahrtbehörde zu 
genehmigen. Sollte eine ß.etriebsz·eit für den Flug
hafen Salz burg beantragt werden, die sich auch 
auf Zeiträume zwischen 23.00 und 06.00 Uhr 
Ortszeit erstreckt, dann müßte eine Stellung
nahme der zuständigen deutschen Luftfahrt
behördeeingeholt werden. Die Änderung der 
Betriebszeit dürfte - soweit Flüge über dem 
deutschen Hoheitsgebiet überhaupt in B.etracht 
kommen - nur genehmigt werden, wenn dadurch 
deutsch,e Interessen (besonders also Interessen des 
Lärmschutzes) nicht beeinträchtiogt werden. 

Zu Art. 3: 

Abs.1: 

vorschriften. Im § 13 des ,deutschen Luftverkehrs
gesetzes sind jedoch Erleichterungen vorgesehen; 
die Anwendung dieser Bestimmungen ermöglicht 
die Handhabung eines Baus,chutzbereiches, der die 
österreichische Sieh·erheitszone so ergänzt, als ob 
auf sie ausschließlich die österr,eichischen Vor
seh·riften anzuwenden wären. Damit ist gewähr
leistet, daß die Beschränkungen auf deutschem 
Gebiet nicht weiter gehen, als es nach den öster
reichischen Vorschriften erforderli,ch wäre. 

Abs.2 

Der Verpflichtung zur übermittlung der er
forderlichen Unterlagen für d,ie Durchführung 
der Bestimmungen des Abs. 1 durch die zustän
digen deuts·chen Luftfahrtbehörden wurde ös'ter
reichischerseits bereits entsprochen. 

Abs.3: 

Die Versagung einer Ba ugen·ehmigung oder 
einer sonstigen Genehmigung durch d>ie zuständi
gen deutschen Behörden (in erster Linie kommen 
Gemeindebehörden als Baubehörden in Betracht) 
kann eine Entschädigungspflieht begründen, die 
nach Art. 4 die RepuMik österreich trifft. Diese 
wird wegen der Refundierung mit der Salzburger 
Flughafenbetriebsges. m. ·b. H. einen Vertrag ab
zuschließen haben. Von dem endgülti,g zur 
Kostentragung Verpflichteten wird abzuwägen 
sein, ob nicht weniger aufwend,ige Maßnahmen 
(zum Beispiel Hinderniskennzeichnung, vgl. 
Art. 6) mit entsprechendem Erfolg für die Sicher
heit der Luftfahrt getroffen werden könnten. 

Zu Art. 4: 

Abs.1: 

Die Lage des Flughafens Salzburg in unmittel
barer Nähe der deutschen Gr·enze kann im Zu
sammenhang mit der Anlage und dem Betrieb 
des Flughafens Maßnahmen deutscher Behörden 
auf dem Gebiet der Bundesr,epublik Deuts:chland 
zur Folge haben, die nach deutschem Recht eine 
Entschädigungspflicht des Flughafenun ternehmen's 
begründen. Um zu vermeiden, daß d,je auf dem 
Gebiet der BundesrepubLik Deutschland Geschä
digten ihre Ansprüch~gegen den in diesem Fall 
ausländisehen (österreichischen) Flu.ghafenunter
nehmer geltend ma:chen müss'en, sieht Abs. 1 vor, 
daß all die Stelle des Flughafenunternehmers die 
Bundesrepublik Deutschland tritt (Abs. 1), 

Fine Entsthädigungspflicht begründen zunächst 
vor allem Maßnahmen nach Art. 1 oder 2 des 
Vertrages; somit kommen hier insbesondere die 

Der "Bauschutzbereich" nach den Bestimmun- Bestimmungen des § 19 des deutsch,en Luftyer
gen des deutschen Luftverkehrsge&etzes umfaßt I kehngesetzes in Betracht. Dana,ch sind Ver
an sich einen größeren Bereich, als die Sicherheits:- mögensnachteile für Maßnahmen auf Grund der 
zone 'nach den österreichischen Luftfahrtrechts- B~stimmungen der §§12, 14 his 17 d,ieses G~set-
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zes, betreffend den Bauschutzbereich, entschädi
gungspflichtig. Der § 19 des deuts,chen Luftver
kehrsgesetzes lautet: 

,,(1) Entstehen durch Maßnahmen auf Grund 
der Vorschriften der §§12, 14 bis 17 d.em Eigen
tümer oder einem anderen Berechtigt,en Ver
tnögensnachteile, so ist hiefür eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten. Hierbei ist die 
entzogene Nutzung, ,die Beschädigung oder Zer
störung einer Sache unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Allgemeinhe,it und der Betei
ligten zu berucksi,chtigen. Für V,ermögensnach
teile, di,e nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
tnit der Beeinträchtigung stehen, ~st den in Satz 1 
bezeichneten Personen eine Entschädigung zu 
zahlen, wenn und soweit dies zur Abwendung 
odet zum Ausgleich unbilliger Hätten geboten 
erscheint. 

(2) Unterläßt der Berechtigte eine Knderung 
der Nutzung, die ihm zuzumuten ist, so mindert 
sich seine Entschädi,gun'g um den W,ert der Ver
mögensvorteile, die ihm bei Ausübung der ge
änderten Nutzung erwachsen wären. 

(3) Werden Bauwerke und sonstige Luftfahrt
hindernisse (§ 15), cl,eren entschädigungslose Ent~ 
fernung.oder Umg,estaltung nach dem jeweils gel
tenden Recht gefOl"dert werden kann, auf Grund 
von Maßnahmen nach § 16 ganz oder teilweise 
entfernt oder umgestaltet, so ist ,eine Entschädi
gung nur zu leisten, wenn es aus Gründen de,r 
Billigkeit geboten ,ist. Sind sie befristet zugelassen 
und ist die Frist noch ni,cht abgelaufen, so ist eine 
Entschädigung nach dem Verhältnis der restlichen 
Frist zu der gesamten FrÜst zu leisten. 

(4) Dinglich Berechtigte, ,die nicht zum Ge
brauch oder zur Nutzung der Sache berechtigt 
sind, sind nach den Art. 52 und 53 des Ein
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Ges,etzbuch 
auf die Entschädigung des Eigentümers angewie
sen. 

(5) Die Entschädigung ist in den Fällen des § 12 
von dem Flughafenunternehmer, in den Fällen 
des § 17 von dem Untern,ehmer des Flugplatzes 
zu zahlen. Soweit die bezeichneten Maßnahmen 
Grundstücke oder andere Sachen außerhalb der 
Baus,chutzbereiche der §§ 12 und 17 betreffen, ist 
di;e Entschädigun'g, wenn es sich um Maßnahmen 
der Flugsicherung handelt, votn Bund zu zahlen, 
im übrigen von den Ländern. 

(6) Im übrigen sind die Vorschriften des § 13 
A~s. 2, der §§ 14, 15, 17 Ms 25, 31 und 32 des 
Sehut2:oeteitn.ges,ctzes vom 7. Dezember 1956 
(Bundesgesetzblatt I S. 899) sinngemäß anzuwen
den." 

Abs.2: 

Nach Abs. 2 übernimmt die Republik öst,er
reich die völkerrechtliche Verpflichtung, der Bun
desrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern 
und dessen GebietskÖrperschaften alle Aufwen-

dungen nach Abos. 1 zu ersetzen. Da,rüber hinaus 
entspricht es der B~lligkeit, daß deutschen Ge
bietskörperschaften alle erforderlichen Aufwen
dungen (eins,chließlich Kosten)' und alle Schäden 
ersetzt werden, die ihnen im Zusammenhang mit 
der Anla,ge und dem Betrieb des Flughafens Salz~ 
burg erwachsen, also auch unmittelbare Schäden, 
die etwa einer solchen. Gebietskörperschaft als 
Grundstückseigentümer ,entstehen, oder sonstige 
Aufwendungen zur Befriedigung von Ansprüchen 
Dritter, die insbesondere auch auf künftigen 
deutschen Vorschrift·en zum Schutz gegen Flug
lärm beruhen könnten. 

Die "erforderlichen" Aufwendungen und 
Schäden sind auf diplomatischem Wege geltend 
zu machen. Kommt keine Einigung (zum Bei
spiel über die Frage, inwieweit eine Aufwendung 
erforderlich war) zustande, finden die Bestim
mungen des Art. 12 Anwendung. Klagen gegen 
die Republik österreich nach Abs; 3 kommen 
hier nicht in Betracht. Diese Ansprüche stützen 
sich vielmehr ausschließlich auf den vorliegenden 
Vertrag (vgl. dagegen Abs. 3 bezüglich Ansprüche 
Gritter). 

Abs; 3: 

Die Ansprüche wegen Einwirkungen des Flug
platzverkehrs (dieser Begriff steht auf Grund des 
Annexes 2 zum AIZ international fest; vgl. dazu 
§ 2 Z. 11 der LVR. 1967, BGBL Nr. 56, in der 
Fassung der LVR.-Novelle 1968, BGBL Nr.42) 
oder des Betriebes des Flughafens (was unter 
Betrieb des Flughafens zu verstehen ist, ergibt 
sich aus den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes 
und der ZFBO., BGBL Nr. 72/1962), soweit es 
sich nicht um Ansprüche nach Abs. 2 handelt, 
können sich auf das deutsche oder auf das öster
reichiscne Recht stützen. Zur Entscheidung von 
Streitigkeiten über solche Ansprüche sind aus
schließlich die ordentlichen Gerichte der Bundes
republik Deutschland zuständig. Die Rechtswahl , 
obliegt nach deutschem Recht dem Gericht. 

§ 11 des deutschen Luftverkehrsgesetzes lautet: 

"Die Vorschriften des § 26 der Gewerbeord
nung gelten für Flughäfen entsprechend. Dies 
gilt auch dann, wenn der Flughafen nicht gewerb
lichen, sondern öffentlichen Zwecken dient.'< 

§ 26 der deutschen Gewerbeordnung lautet: 

"Soweit die bestehenden Rechte zur Abwehr 
benachteiligender . Einwirkungen, welche von 
einem Grundstück aus auf ein benachbartes 
Grundstück geübt werden, dem Eigentümer ode .. 
Besitzer des letzteren eine Privatklage gewähren, 
kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher Ge
nehmigung erdchteten gewerblichen Anlage ge
genüber niemals auf Einstellung des Gewerbe
betriebes, sondern hur auf Herstellung von Ein
richtungen, welche die benachteiligende Einwir~ 
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kung ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen 
untunlich oder mit einem gehörigen Be~rieb des 
Gewerbes unvereinbar sind, auf. Schadloshaltung 
gerichtet werden." . 

Zu Art. 5: 

Art. 5 enthält in Abweichung von den Be
stimmungen des Art. 4 besondere V orsd1riften 
für zivilrechtliche Schadenersatzansprüche . wegen 
Schäden, die durch ö s t e r r eie his c he Or
gane in Vollziehung der Gesetze schuldhaft und 
rechtswidrig verursacht werden (Amtshaftungs
ansprüche), wenn der Erfolg in Deutschland ein
getreten ist. 

In ihren Grundgedanken lehnt sich diese Re
gelung insofern an das Abkommen zwischen der 
Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland zur Regelung der Amtshaftung aus 
Handlungen von Organen des einen in grenz
nahen Gebieten des anderen Staates, BGB!. 
Nr. 245/57, an, als zunächst der Staat haftet, auf 
dessen Gebiet der Schaden eingetreten ist ~Bun
desrepublik Deutschland) und so dann der Staat, 
dessen Organe die schädigende Handlung gesetzt 
haben (Republik österreich). 

Die primäre Haftung der Bundesrepublik 
Deutschland nach ihren Amtshaftungsvorschnf
ten wurde normiert, um aus prozeßökonomischen 
Gründen für sämtliche möglicherweise entstehen
den Ansprüche den deutschen Gerichtsstand fest
zulegen. Hingegen gewährleistet Abs. 6, daß 
Schäden, die ein österreichischer Staatsbürger 
durch fehlerhaftes Handeln eines österreichischen 
Organs erleidet, nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland geltend zu machen sind, sondern in 
Österreich nach den Bestimmungen des öster
reichischen Amtshaftungsrechtes. Da die in Be
tracht kommenden schädigenden Handlungen 
österreichischer Organe auf österreichischem Ge
biet gesetzt werden - mag auch der Erblg auf 
deutschem Staatsgebiet eingetreten sein - ist zu
folge des Grundsatzes des § 9 Amtsh;lftungsge· 
setz (forum loci delicti commissi) eine besondere 
Regelung bezüglich des Gerichtsstandes nicht er
forderlich. 

Die in Abs. 2 und Abs. 4 verankerten Mit
teilungspflichten sowie die in Abs. 3 festgelegte 
Pflicht zur Rechtshilfe entsprechen dem Art. 6 
ries oben zitierten Abkommens BGBl. Nr. 245/ 
[957. 

Auf die Erläuterungen zu diesen Bestimmungen 
wird verwiesen. Bezüglich !ier Hindernisketm
zeimnung gelten die deutsmen Luftfahrtrechts-
vorschriften. .. '. . -'. _.... . 

Zuständige österreichische Luftfahrtbehörde 
im Sinne des Art.' 6 ist das Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unterneh~ungen 
als Oberste ZivilluftfahrtbehQrde. 

Zu Art. 7: 

Die Erfüllung dieser V erpflich tungen ist be
reits«;"durch die geltenden internationalen und 
nationalen österreimischen Luftfahrtrechtsvor
schriften simergestellt. 

Durch den Begriff der "flugbetrieblich erfor
derlichen Höhe" ist der Inhalt dieser Bestimmung 
ausreichend bestimmt. Diese Höhe ergibt sich aus 
den Betriebsvorschriften für die einzelnen Luft
f .. hrzeuge. 

Zu Art. 8: 

In seinem ersten Satz enthält der Art. 8 ledig
lich eine deklarative Erklärung bezüglich unbe
rührt bleibender Vorschriften. Im zweiten Satz 
ist dagegen eine Verpflichtungserklärung der 
Bundesrepublik Deutschland im Interesse des 
Schutzes von österreichischen Flugsicherungsan
lagen enthalten, die Ersatz für die im deutschen 
Hoheitsgebiet nicht anwendbaren Bestimmungen 
des § 94 des LFG. bieten können. 

Zu Art. 9: 

Der Art. 9 enthält eine Gegenseitigkeitserklä
rung. Die allfällige entsprechende Behandlung 
eines deutschen Flughafens kann nur durch ein 
eigenes Abkommen gesichert werden. Ein solches 
Abkommen käme nur für einen zivilen (nicht 
auch für einen militärischen) Flugplatz in Be
tracht. 

Zu Art. 10: 

Durch die Bestimmungen des Art. 10 soll eine 
einvernehmliche Anwendung und Auslegung des 
vorliegenden Vertrages gewährleistet werden, 
soweit hiefür ein Bedarf besteht. Formvorschrif
ten für den Meinungsaustausch sind keine vor
gesehen. 

Zu den Begriffen des Flugplatzverkehrs und 
des Betriebes des Flughafens siehe die Bemerkung 
zu Art. 4 Aos. 3. Zu Art. 11: 

Zu Art. 6: 

Der Art. 6 beinhaltet eine notwendige Ergän
zung zu den Bestimmungen des Art. 3 Abs. 3. 

Im Art. 11 sind Bestimmungen über das Ver
fahren bei allenfalls erforderlich erscheinenden 
Vertragsänderungen sowie über das Verfahren bei 
Erfolglosigkeit eines Meinungsaustausches nach 
Art. 10 vorgesehen. 
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Zu Art. 12: 

Führen weder der Meinungsaustausch nach 
Art. 10 noch Konsultationen nach Art. 11 zu 
einem Einvernehmen, dann kommen die 
Schiedsverfahrensvorschriften des Art. 12 zur 
Anwendung. Sie sind den entsprechenden Vor
schriften in anderen Verträgen mit der Bundes
republik Deutschland aus jüngster Zeit nachge
bi14et. Dem Gegenstand entsprechend wurde für 
die im Abs. 4 umschriebene Funktion der Präsi
dent des Rates der leAO vorgesehen. 

Zu Art. 13: 

Art. 13 enthält die nach der deutschen Ver
fassungslage erforderliche Berlin-Kla usel. 

Zu Art. 14: 

Art. 14 enthält die Vorschriften über Ratifi
kation, lnkrafttreten und Kündigung. Der Ver
trag kann jederzeit unter Einhaltung einer ein
jährigen Kündigungsfrist von bei den Vertrags
parteien gekündigt werden. 
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